
Anlage 1 
Fördergrundsätze, Aufgaben 
Gefördert wird die beratende Begleitung der Umsetzung von Klimaschutzkonzepten oder 
Teilkonzepten durch unabhängige ausreichend qualifizierte Dritte oder durch eigenes, 
zusätzlich für diese Aufgaben eingestelltes Fachpersonal während eines Förderzeitraums 
von bis zu drei Jahren. 
In einem Zeitrahmen von bis zu drei Jahren sind unter Anderem folgende Leistungen 
(Personalkosten pro Jahr und Mitarbeiter von maximal 70.000 € und angemessene 
Sachkosten) förderfähig: 
 

 Projektsteuerung 

 Inhaltliche Zuarbeiten zu methodischen Fragen sowie fortlaufende fachliche Beratung 
von Entscheidungsträgern und Sachbearbeitern in Einzelfragen 

 Unterstützung bei der Vorbereitung und Planung von Entscheidungen (einschließlich 
Entscheidungsvorlagen) 

 Systematische Erfassung und Auswertung von für den Klimaschutz relevanten Daten des 
Antragstellers 

 Unterstützung bei der Koordinierung der Umsetzung von Maßnahmen aus den 
Konzepten 

 Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von begleitenden Informations- 
und 

 Schulungsveranstaltungen sowie Erstellung von Informations- und Schulungsmaterialien 

 Initialisierung von Klimaschutzprojekten in Bildungseinrichtungen (z.B. 
Klimaschutzprojekte an Schulen – fifty/fifty-Projekte, Prämien- und Anreizmodelle, 
Informationskampagnen an Bildungseinrichtungen, Ermittlung von Energieeinsparungen 
etc.) 

 Durchführung von Vernetzungsaktivitäten wichtiger Klimaschutzakteure (Workshops, 

 Gespräche zur Vorbereitung von Workshops) 

 Beratung zur Inanspruchnahme wichtiger Förderprogramme für die Umsetzung der 
Maßnahmen 

Die eigentliche Umsetzung der Konzepte und notwendigen Investitionen liegen in der 
Verantwortung der Antragsteller. 
 
Je nach thematischem Schwerpunkt sind dabei folgende Inhalte zu berücksichtigen: 
 

1 Beratung und Begleitung zur Umsetzung von Wärmenutzungskonzepten 

Es können Beratungsleistungen gefördert werden, die sich mit der Initiierung und 
Projektbegleitung von Vorhaben zur Wärmenutzung auf Basis des erstellten 
Wärmenutzungskonzepts beschäftigen. Dazu gehören Aufgaben wie die 

 Durchführung von kommunalen und regionalen Fachforen, 

 Planung und Durchführung von Beratungsaktionen, 

 Beratung von Betrieben, Wohnungsbaugesellschaften, Stadtwerken- und regionalen 
Energieversorgern, Investoren, Bürgervereinen und anderen Interessenten bzw. 
potenziellen Akteuren. 

2 Klimaschutzprojekte in Bildungseinrichtungen 

Speziell bei Klimaschutzprojekten in Bildungseinrichtungen können für Schulträger u.a. 
folgende Beratungs- und Begleitleistungen gefördert werden: 



 Initialisierung von Klimaschutzprojekten (z.B. Auftaktveranstaltung für alle 
Bildungseinrichtungen des Trägers oder in den einzelnen Bildungseinrichtungen) 

 Vor-Ort-Begehungen zur Nutzerinformation und Datenaufnahme 

 Weitere Beratungsleistungen für Bildungseinrichtungen und ihre Träger (z.B. zur 
Durchführung von spezifischen Motivations- und Informations-Aktionen, Einführung von 
Prämiensystemen, Ermittlung von Energieeinsparungen und CO2-Minderungen durch 
diese Klimaschutzprojekte) 

Folgende Aspekte gelten dabei als Fördervoraussetzung: 

 Einführung bzw. Weiterführung eines bereits bestehenden finanziellen Anreizsystems. 
Die Wahl ist unter den folgenden Alternativen frei: 

Prämiensystem mit prozentualer Beteiligung der Nutzer in Bildungseinrichtungen 
(fifty/fifty oder ähnliche Verteilung) 

Budgetierungsmodell mit Verbleib oder teilweisem Verbleib eingesparter Energiekosten 
in der Bildungseinrichtung 

Prämiensystem mit Unterstützung der Aktivitäten der Nutzer in Bildungseinrichtungen 
(pädagogisches Prämiensystem) 

 Die Teilnahme am Klimaschutzprojekt sollten den Bildungseinrichtungen für mindestens 
weitere 3 Jahre ab Antragstellung (bei möglichst gleichbleibenden) Konditionen 
angeboten werden. 

 Der Schulträger sollte das Projekt auf weitere Bildungseinrichtungen ausdehnen, wenn 
nicht bereits alle Bildungseinrichtungen am Projekt teilnehmen. 

 Für jede teilnehmende Schule sollen die jährlichen CO2-Emissionen berechnet werden. 

 
Voraussetzungen für die Förderung sind 

 dass ein Klimaschutzkonzept bzw. ein Teilkonzept, welches nicht älter als drei Jahre sein 
darf, vorliegt. Liegt ein solches Konzept nicht vor, kann dessen Erstellung ebenfalls 
gefördert werden (siehe Merkblatt „Erstellung von Klimaschutz- und Teilkonzepten“). 

 ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers über die 
Umsetzung der Konzeptinhalte und den Aufbau eines Klimaschutz-Controllingsystems 
oder eine Verpflichtung des Antragstellers, einen solchen Beschluss innerhalb eines 
halben Jahres nach Bewilligung vorzulegen. 

Die Förderprojekte sollen sich auf größere Einheiten beziehen, um Klimaschutzpotenziale 
breit und möglichst effizient zu erschließen. Anhaltspunkte für eine geeignete Projektgröße 
sind in der Richtlinie benannt. Förderfähig sind auch Projekte mehrerer Träger, die sich zu 
„Klimaschutzzentren“ zusammenschließen und relevante Vorhaben gemeinsam durchführen, 
um eine geeignete Projektgrößen zu gewährleisten. 
So können sich beispielsweise benachbarte kleinere Gemeinden für einen Antrag 
zusammenfinden, um die Umsetzung begleiten zu lassen. Feste Vorgaben für die Art der 
Kooperationsformen gibt es nicht. Denkbar sind z.B. die Ausarbeitung von 
Kooperationsverträgen oder die Gründung von Arbeitsgemeinschaften. Wichtig ist die klare 
Definition von Zuständigkeiten der Antragspartner in Bezug auf die Fördertatbestände schon 
im Antrag. 
 
1. Förderung der Erstellung von Klimaschutzkonzepten 
Folgende Informationen sind nicht Bestandteil des Antrags an das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Sie dienen als Hintergrundinformation, falls die 
neue Kraft die Notwendigkeit zu einer  Auftragsvergabe feststellt. 

Förderfähig sind Sach- und Personalkosten externer Dienstleister. Die Konzepte 
sollen in der Regel nach einem Jahr fertig gestellt sein. Es werden Zuschüsse in 
Höhe von bis zu 80% gewährt.  


